
Anlage Nr. 6 (PTPCT 2017-2019) 
 

ERKLÄRUNG, WELCHE DIE FÜHRUNGSKRÄFTE VOR ÜBERNAHME  
DES FÜHRUNGSAUFTRAGS ABGEBEN MÜSSEN 

(gemäß Art. 13, Absatz 3, des DPR Nr. 62/2013, Art. 8 des Verhaltenskodex des Landes und Art. 35-bis des GvD Nr. 165/2001) 
 
 
Der/Die Unterfertigte  _____________________________________________________________________  
 
dem/der folgender Führungsauftrag erteilt wird  ________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
TEILT HIERMIT 

 
im Sinne der Artikel 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, und in Kenntnis der strafrechtlichen 
Verantwortung, auf die Artikel 76 des genannten D.P.R. Nr. 445/2000 für den Fall der Abgabe von unwahren Erklärungen 
und der Herstellung oder des Gebrauchs von Falschurkunden verweist,  

 
gemäß Art. 13 des DPR Nr. 62/2013 und Art. 8 des Verhaltenskodex des Landes 

 
MIT, 

 
dass er/sie folgende Aktienbeteiligungen und anderweitige finanzielle Interessen hat, die ihn/sie in einen 

Interessenkonflikt mit der auszuübenden öffentlichen Funktion bringen könnten: ______________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
UND ERKLÄRT, 

 
ob seine/ihre Verwandten und/oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad und/oder der Ehepartner oder der 

im selben Haushalt lebende Partner oder sonstige Personen, mit denen er/sie gewöhnlich verkehrt, politische, 

berufliche oder wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, aufgrund deren sie in häufigem Kontakt mit der zu 

leitenden Organisationseinheit stehen oder in die Entscheidungen oder Tätigkeiten der Organisationseinheit 

einbezogen sind, und zwar:  ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
ERKLÄRT ZUDEM UNTER PERSÖNLICHER VERANTWORTUNG 

 
im Sinne der Artikel 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, und in Kenntnis der strafrechtlichen 
Verantwortung, auf die Artikel 76 des genannten D.P.R. Nr. 445/2000 für den Fall der Abgabe von unwahren Erklärungen 
und der Herstellung oder des Gebrauchs von Falschurkunden verweist,  
 
gemäß Art. 35-bis des GvD Nr. 165/2001, 
 
hinsichtlich der Zuweisung an eine Organisationseinheit, die: 
(das entsprechende Kästchen ankreuzen, wenn der Fall zutrifft; wenn der Fall nicht zutrifft, kein Kästchen ankreuzen) 
 

  a) Geldmittel verwaltet 

  b) Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankauft 

  c) Subventionen, Beiträge, Zuschüsse, Förderungen oder wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher 

Art an öffentliche und private Rechtssubjekte gewährt oder auszahlt 



NICHT wegen einer der Straftaten laut dem Zweiten Buch, 2. Titel, I. Abschnitt des Strafgesetzbuchs 
(Verbrechen der Amtsträger gegen die öffentliche Verwaltung) verurteilt worden zu sein, auch wenn 
es sich um ein noch nicht rechtskräftiges Urteil handelt.  
Außerdem verpflichtet sich der/die Unterfertigte, innerhalb von 15 Tagen ab erfolgter Kenntnisnahme der 
Abteilung Personal, sowie dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz, schriftlich 
eventuelle Änderungen mitzuteilen, die für die gegenständliche Erklärung relevant sind. 
 
 
Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-
Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100 Bozen, 
E-Mail-Kontakt: generaldirektion@provinz.bz.it PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it  

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz 
Bozen, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100 Bozen, 
E-Mail: dsb@provinz.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it 

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, 
für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne von 
Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6 und Durchführungsverordnung DLH Nr. 3/2024, sowie Gesetz vom 6. November 2012, 
Nr. 190 und entsprechenden Umsetzungsbestimmungen (insbesondere: GvD vom 14. März 2013, Nr. 33, GvD vom 8. April 
2013, Nr. 39 und DPR vom 16. April 2013, Nr. 62), Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021, Nr. 80 mit Änderungen in Gesetz Nr. 113, 
6. August 2021 umgewandelt, und DPR Nr. 81 vom 24. Juni 2022, von Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, DLH Nr. 
12/2018 und Beschluss der LR Nr. 839/2018 angegeben wurden. Mit der Verarbeitung Daten ist die Führungskraft (der 
Abteilung/des Ressorts XXX) am eigenen Dienstsitz XXX betraut. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die 
beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die 
eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden. 

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur 
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem 
Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: andere lokale, nationale und europäische öffentliche 
Körperschaften, Vor- Fürsorge- und Versicherungsanstalten, Vor- und Fürsorgefonds, Zusatzfonds, Agentur der Einnahmen, 
Rechnungshof, Gerichtsbehörden. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in 
Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der 
institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, 
welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogenen 
Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, 
Lichtenstein) zu übermitteln, ohne die vom Abschnitt V der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 geeigneten vorgesehenen 
Garantien. Die genannten Rechtsträger handeln entweder als externe Auftragsverarbeiter oder in vollständiger Autonomie als 
unabhängige Verantwortliche. 

Datenübermittlungen: Es werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten an Drittländer übermittelt.   

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene 
Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der 
personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.  

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und 
Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. 

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte 
Entscheidungsfindung.  

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang 
zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. 
unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen 
oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die 
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur 
mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des 
Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite https://transparente-verwaltung.provinz.bz.it/de/weitere-inhalte zur 
Verfügung.  

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um 
weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich 
ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.  

Die erklärende Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen und 
erklärt über die ihr zustehenden Rechte unterrichtet zu sein. 
 
 
 
 
Ort und Datum ____________________      ________________________________________ 
  Die erklärende Person 
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